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Migrationsrecht, Art. 4 AsylG, Art. 14 Abs. 1 und 5 AsylG, Art. 8 EMRK, Art. 42 
Abs. 1 AIG, Art. 51 Abs. 1 Bst. a AIG. Der Sohn des Rekurrenten verliess 
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menleben der Familie zu ermöglichen. Das familiäre Zusammenleben in der 
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Nachzugsgesuch des Rekurrenten steht somit der Sinn und Zweck eines 
Familiennachzugsgesuchs entgegen. Es liegt ein rechtsmissbräuchlich 
geltend gemachtes Nachzugsgesuch vor. Abweisung des Rekurses.
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Sachverhalt 

A.  

 A.___, geboren ___ 1980, und die Schweizerin C.___ heirate-

ten am 13. Februar 2015 in Z.___. Im Rahmen eines Familiennach-

zugs zu seiner Schweizer Ehefrau erhielt A.___ eine Aufenthaltsbewil-

ligung, später die Niederlassungsbewilligung. Seit 2021 besitzt er die 

Schweizer Staatsangehörigkeit. 

 

 A.___ ist der Vater von B.___, geboren ___ 2004, ukrainischer 

Staatsangehöriger, und D.___, geboren.___ 2008, ukrainischer 

Staatsangehöriger. B.___ und D.___ reisten am 2. August 2015 in die 

Schweiz und erhielten im Rahmen eines Familiennachzugs zu ihrem 

Vater Aufenthaltsbewilligungen. Anfang Juli 2016 zog B.___ wieder in 

die Ukraine.  

 

B.   

 Mit Schreiben vom 15. März 2022 stellte A.___ für seinen Sohn 

B.___ ein Familiennachzugsgesuch beim Migrationsamt. B.___ reiste 

am 11. April 2022 zu seinem Vater in die Schweiz. 

 

b) Mit Verfügung vom 16. März 2023 wies das Migrationsamt das 

Gesuch von A.___ ab. Zur Begründung führte das Amt im Wesentli-

chen an, die Nachzugsfrist sei am 19. Mai 2017 abgelaufen. Für einen 

verspäteten Familiennachzug bedürfe es für die Gewährung wichtiger 

familiärer Gründe nach Art. 47 Abs. 4 des Ausländer- und Integrations-

gesetzes (SR 142.20; abgekürzt AIG). B.___ sei in der Zwischenzeit 

bereits volljährig. Er sei demnach grundsätzlich selbständig und be-

dürfe auch keiner Betreuung seiner Mutter. Auch das Kindeswohl sei 

mit Erreichen der Volljährigkeit nicht mehr zu berücksichtigen. Der 

Krieg in der Ukraine selbst stelle keinen wichtigen Grund für einen ver-

späteten Familiennachzug dar. Es würde B.___ freistehen, ein Gesuch 

als Schutzbedürftiger bei einem Bundesasylzentrum zu stellen. B.___ 

habe beinahe sein ganzes, bisheriges Leben sowie die Schulzeit in 

der Ukraine verbracht. Auch wenn er in der Zeit vom 2. August 2015 

bis 9. Juli 2016 in der Schweiz gelebt habe, sei er in der Ukraine kul-

turell und sprachlich sozialisiert. Es seien keine wichtigen familiären 

Gründe ersichtlich, weshalb er aus seiner vertrauten Umgebung her-

ausgenommen werden sollte. Die Fortführung des gegenseitigen Kon-

takts und die Pflege der Beziehung zum Vater bleibe auch dann mög-

lich, wenn B.___ weiter im Ausland leben würde. Für Besuche in der 

Schweiz würde gleichermassen wie bis anhin der bewilligungsfreie 

Aufenthalt zur Verfügung stehen. Zusammenfassend ergebe sich, 

dass im vorliegenden Fall eine rechtliche Grundlage für den Eingriff in 

das von Art. 8 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten (SR 0.101; abgekürzt EMRK) geschützte 

Familienleben durch die Bestimmungen des AIG vorhanden sei. Zu-

dem würde die Verweigerung des Nachzugs den überwiegenden öf-

fentlichen Interessen entsprechen. Gründe, die einen anderen Ent-

scheid rechtfertigen und vorliegend für ein besonders grosses, priva-
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tes Interesse an der Genehmigung des eingereichten Gesuchs spre-

chen würden, seien keine vorgebracht worden. Die privaten Interes-

sen, wonach der Familiennachzug zu bewilligen sei, könnten daher 

gegenüber dem öffentlichen Interesse nicht berücksichtigt werden. 

 

C.  

Am 17. März 2023 stellte B.___ beim Staatssekretariat für Migration 

(SEM) ein Gesuch um vorübergehenden Schutz in der Schweiz. Das 

Staatsekretariat gewährte ihm mit Verfügung vom 27. März 2023 die-

sen Schutz und wies ihn dem Kanton St.Gallen zu. 

 

D.  

Gegen die Verfügung des Migrationsamtes vom 16. März 2023 erhob 

A.___ (Rekurrent), vertreten durch lic.iur. Dieter Roth, Advokat, 

Liestal, mit Schreiben vom 30. März 2023 Rekurs beim Sicherheits- 

und Justizdepartement. Es werden folgende Anträge gestellt:   

 

1. Die Verfügung des Migrationsamtes vom 16. März 2023 

sei aufzuheben und es sei dem Rekurrenten der Familien-

nachzug zugunsten seines Sohnes B.___ zu bewilligen. 

2. Es sei B.___ für die Dauer des Rekursverfahrens als 

Flüchtling aus der Ukraine vorläufig der Status S einzu-

räumen und es seien ihm vorderhand die Rechte zuzuge-

stehen, welche Flüchtlinge aus der Ukraine mit Status S 

zugestanden werden. 

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.  

 

Zur Begründung wird geltend gemacht, der im Zeitpunkt des Kriegs-

ausbruchs noch minderjährige B.___ sei aus dem Kriegsgebiet in der 

Ukraine zu seinem Vater in der Schweiz geflüchtet. Der Rekurrent 

habe ein Familiennachzugsgesuch für seinen Sohn gestellt. Bereits 

vor dem zwölften Geburtstag von B.___ hätte der Rekurrent für ihn ein 

erstes Familiennachzugsgesuch gestellt. Dieses Gesuch sei bewilligt 

worden und B.___ hätte sich dann auch ordnungsgemäss während 

knapp eines Jahres in der Schweiz aufgehalten, ehe er wieder zu sei-

ner Mutter bzw. seinen Grosseltern väterlicherseits in die Ukraine zu-

rückgekehrt sei. Das damals schon bewilligte Familiennachzugsge-

such sei auch heute wiederum zu bewilligen. Die Rückkehr von B.___ 

sei damals auf Wunsch des Kindes erfolgt, ohne dass allerdings das 

Sorge- und Obhutsrecht des Rekurrenten eine Veränderung erfahren 

habe. Der Rekurrent habe auch weiterhin finanziell für seinen Sohn 

B.___ gesorgt und es hätten regelmässig gegenseitige Besuche statt-

gefunden. Es könne deshalb nicht gesagt werden, der Rekurrent habe 

nicht im frühestmöglichen Zeitpunkt um Familiennachzug ersucht. Es 

sei völlig klar, dass der neuerliche Wegzug von B.___ aus der Ukraine 

Ende Februar 2022 durch den Einmarsch der russischen Armee in die 

Ukraine und den seither herrschenden Krieg ausgelöst worden sei. 

B.___ habe sich gezwungen gesehen, zu seinem Vater zu flüchten. 

Ein Verbleib in der Ukraine bei seinem Grossvater, der krank und teil-

weise spitallägerig sei, oder eine Flucht zusammen mit seiner Mutter, 

zu der er keinen regelmässigen Kontakt mehr habe, sei für B.___ nicht 
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in Frage gekommen. Das Kriegsereignis als solches mit den dadurch 

ausgelösten Konsequenzen stelle per se einen wichtigen Grund ge-

mäss Art. 73 Abs. 3 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und 

Erwerbstätigkeit (SR 142.201) dar. Aufgrund des früheren Aufenthalts, 

der vielen Kontakte und der regelmässigen Ferienaufenthalte in der 

Schweiz liege bei B.___ eine überdurchschnittlich gute Integration vor. 

Es würde ein wichtiger familiärer Grund für die nachträgliche Bewilli-

gung des Familiennachzugs vorliegen. Die angefochtene Verfügung 

würde daher nicht nur die anwendbaren Bestimmungen verletzen, 

sondern auch das Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 EMRK.  

 

B.___ sei seitens des Amtes angeboten worden, wie andere Flücht-

linge aus der Ukraine, in der Schweiz ein Gesuch für den Status S zu 

stellen. Vorliegend sei aus den dargelegten Gründen um Familien-

nachzug sowie Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung ersucht worden.  

 

B.___ halte sich nunmehr schon rund ein Jahr in der Schweiz auf und 

seine Anwesenheit sei noch nicht geregelt. Er dürfe allerdings wäh-

rend der Dauer des Verfahrens nicht schlechter gestellt werden als 

andere ukrainische Flüchtlinge. Es sei ihm deshalb vorsorglich, für die 

Dauer des Rekursverfahrens eine provisorische Anwesenheitsbe-

scheinigung S zu gewähren, damit er Arbeit annehmen bzw. Ausbil-

dungsangebote wahrnehmen könne und damit er sich ausweisen so-

wie ins nahe Ausland verreisen könne. 

 

E.   

Mit Vernehmlassung vom 22. Mai 2023 beantragt das Migrationsamt 

(Vorinstanz), den Rekurs unter Kostenfolge abzuweisen. Es verzich-

tete auf eine ausführliche Vernehmlassung und verwies primär auf 

seine Verfügung vom 16. März 2023 sowie die Akten. Ergänzend wies 

das Amt daraufhin, dass B.___ vorübergehender Schutz gewährt wor-

den sei (Schutzstatus S) und er dem Kanton St.Gallen zugewiesen 

worden sei. 

 

 

Erwägungen 

1.  

a) Der Rekurrent beantragt, es sei B.___ für die Dauer des Re-

kursverfahrens als Flüchtling aus der Ukraine vorläufig der Status S 

einzuräumen und ihm vorderhand die Rechte zuzugestehen, welche 

Flüchtlingen aus der Ukraine mit Status S zugestanden werden wür-

den.  

 

Bereits am 27. März 2023 – mithin vor Einreichung der Rekursschrift 

vom 30. März 2023 – verfügte das SEM, dass B.___ vorübergehenden 

Schutz in der Schweiz gewährt werde (Vorakten B.___ Seiten 161 bis 

163). B.___ verfügte bei Einreichung des Rekurses somit über den 

Schutzstatus S. Es besteht daher kein aktuelles Interesse für die be-

antragte vorsorgliche Massnahme (vorläufige Erteilung Schutzstatus 

S). Zudem liegt die Zuständigkeit für die Gewährung dieses Status 
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beim Bund und nicht bei den Kantonen. Auf das Gesuch um Erlass 

einer vorsorglichen Massnahme (vorläufige Erteilung Schutzstatus S) 

ist daher nicht einzutreten. 

 

b) Die von Amtes wegen vorzunehmende Prüfung der Rekurs- 

voraussetzungen betreffend den Hauptantrag ergibt, dass diese so-

wohl hinsichtlich der Zuständigkeit und der Rekursberechtigung als 

auch in Bezug auf die Frist- und Formerfordernisse gegeben sind 

(Art. 43bis, Art. 45 Abs. 1, Art. 47 und Art. 48 des Gesetzes über die 

Verwaltungsrechtspflege [sGS 951.1; abgekürzt VRP]). Diesbezüglich 

ist auf den Rekurs somit einzutreten. 

 

2.  

a) Wie bereits ausgeführt, gewährte das SEM B.___ in Anwen-

dung von Art. 4 des Asylgesetzes (SR 142.31; abgekürzt AsylG) mit 

Verfügung vom 27. März 2023 vorübergehenden Schutz in der 

Schweiz (Vorakten B.___ Seiten 161 und 162).  

 

b) Die Gewährung des vorübergehenden Schutzes und die 

Rechtsstellung der Schutzbedürftigen wird in Art. 66ff. AsylG geregelt. 

Durch die Allgemeinverfügung zur Gewährung des vorübergehenden 

Schutzes im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine des Bun-

desrates vom 11. März 2022 (BBl 2022, 586) wurde ein originärer Sta-

tus für die betreffende Gruppe geschaffen. Die Schutzgewährung in 

der Schweiz vermittelt den schutzsuchenden Ausländerinnen und 

Ausländern ein eigenständiges Anwesenheitsrecht. Es handelt sich 

beim Aufenthaltsrecht der Schutzbedürftigen während der ersten fünf 

Jahre des Schutzes jedoch nicht um eine Aufenthaltsbewilligung im 

Sinne des AIG, sondern um einen gesetzlich bewilligten und befriste-

ten Verbleib in der Schweiz (Botschaft zur Totalrevision des Asylge-

setzes sowie zur Änderung des Bundesgesetzes über Aufenthalt und 

Niederlassung der Ausländer vom 4. Dezember 1995 [nachfolgend: 

Botschaft], BBl 1996 II, 78 und 83).  

 

Da die Gewährung des vorübergehenden Schutzes über den Asylbe-

reich abgewickelt wird, gelten für das Verfahren auch dessen allge-

meine Regeln (Botschaft, BBl 1996 II, 82). Nach Art. 72 AsylG finden 

die Bestimmungen des 1., des 2a. und des 3. Abschnittes des 2. Ka-

pitels des AsylG sinngemäss Anwendung. Damit ist auch Art. 14 

AsylG sinngemäss auf Personen mit Schutzstatus S anwendbar. Ge-

mäss Art. 14 Abs. 5 AsylG werden mit der Einreichung des Gesuchs 

hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gegen-

standslos. Vorbehalten bleiben lediglich ausländerrechtliche Verfah-

ren betreffend die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen, wenn nach 

der bundesgerichtlichen Praxis zu Art. 83 Bst. c Ziff. 2 des Bundesge-

richtsgesetzes (SR 173.110) darauf ein Anspruch besteht (Art. 14 

Abs. 1 AsylG) oder wenn eine bereits erteilte Bewilligung zu verlän-

gern ist (Art. 14 Abs. 6 AsylG). Ein Anspruch auf eine Aufenthaltsbe-

willigung im Sinn von Art. 14 Abs. 1 AsylG kann beispielsweise in Fäl-

len von Art. 74 Abs. 2 AsylG bestehen, wonach die schutzbedürftige 

Person fünf Jahre nach Gewährung des vorübergehenden Schutzes 
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eine bis zu dessen Aufhebung befristete Aufenthaltsbewilligung erhält 

(Botschaft, 1996 II, 48). 

 

c) Es ist damit vorweg zu prüfen, ob der Rekurrent einen An-

spruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für seinen Sohn 

B.___ geltend machen kann. 

 

aa) Der Rekurrent wie auch die Vorinstanz erachten Art. 8 EMRK 

vorliegend für anwendbar.  

 

Im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK ist das Alter des Kindes im 

Zeitpunkt des Entscheids entscheidend (Urteil des Bundesgerichtes 

2C_223/2021 Erw. 1.2.2. mit Hinweis). B.___ war im Zeitpunkt der Ge-

suchseinreichung am 15. März 2022 (Vorakten B.___ Seite 80) noch 

minderjährig (rund 17 Jahre und 10 Monate; Vorakten B.___ Seite 78). 

Er hat aber während des verwaltungsrechtlichen Verfahrens das 

18. Altersjahr erreicht und gilt daher für die vorliegende Beurteilung als 

volljährig. Nach der Rechtsprechung bezieht sich der Schutz des Fa-

milienlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK in erster Linie auf die Kern-

familie (Ehegatten und minderjährige Kinder). Andere familiäre Bezie-

hungen stehen nur in besonderen Fällen unter dem Schutz dieser Be-

stimmung. Die Beziehung zwischen Eltern und ihren volljährigen Kin-

dern kann nur ausnahmsweise ein Anwesenheitsrecht verschaffen, 

nämlich dann, wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis vorliegt. 

Ein solches kann sich aus Betreuungs- oder Pflegebedürfnissen bei 

körperlichen oder geistigen Behinderungen und schwerwiegenden 

Krankheiten ergeben. Denkbar ist dies etwa bei einem Kind, welches 

aufgrund einer schweren Behinderung über das Erreichen der Volljäh-

rigkeit hinaus auf Betreuung durch seine in der Schweiz anwesen-

heitsberechtigten Eltern angewiesen ist, oder bei einem schwerwie-

gend erkrankten Elternteil, bei welchem die Betreuung durch ein hier 

lebendes erwachsenes Kind als unabdingbar erscheint. Erforderlich ist 

in diesen Fällen, dass die Unterstützung nur von den betreffenden, in 

der Schweiz anwesenheitsberechtigten Angehörigen geleistet werden 

kann (Urteil des Bundesgerichtes 2C_1048/2017 vom 13. August 

2018 Erw. 4.4.1. und 4.4.2. mit Hinweisen). Ein solches besonderes 

Abhängigkeitsverhältnis macht der Rekurrent vorliegend nicht geltend 

und es liegt auch keines vor. 

 

Art. 8 EMRK vermittelt somit vorliegend keinen Anspruch auf Bewilli-

gung des Familiennachzugs bzw. Erteilung einer Aufenthaltsbewilli-

gung an B.___, da er im Zeitpunkt des Entscheids bereits volljährig ist. 

 

bb) Ein grundsätzlicher Anspruch auf Familiennachzug ergibt sich 

hingegen aus Art. 42 Abs. 1 AIG: Ledige Kinder unter 18 Jahren von 

Schweizerinnen und Schweizer haben Anspruch auf Erteilung und 

Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusam-

menwohnen. Für die Altersgrenze von 18 Jahren ist der Zeitpunkt der 

Gesuchseinreichung massgebend (Urteil des Bundesgerichtes 

2C_28/2022 vom 23. September 2022 Erw. 1.2. mit Hinweisen). Der 

Rekurrent stellte das Familiennachzugsgesuch für seinen Sohn B.___ 
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am 15. März 2022, somit zu einem Zeitpunkt, als sein Sohn noch nicht 

18-jährig war (Vorakten B.___ Seiten 80 und 78). Er wohnt zusammen 

mit B.___ in Y.___. 

 

d) Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Rekur-

rent aus Art. 42 Abs. 1 AIG einen grundsätzlichen Anspruch für den 

Familiennachzug seines Sohnes B.___ ableiten kann. Aus diesem 

Grund ist das vorliegende Familiennachzugsgesuch nicht in sinnge-

mässer Anwendung von Art. 14 Abs. 5 AsylG mit Einreichen des Ge-

suchs um vorübergehenden Schutz in der Schweiz durch B.___ ge-

genstandslos geworden.  

 

3.  

a) Die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 1 AlG sind vorliegend 

grundsätzlich erfüllt.  

 

b) Gemäss den Angaben des Rekurrenten habe sein Sohn B.___ 

die Mittelschule 2021 in der Ukraine abgeschlossen. Als Russland die 

Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen und den andauernden Krieg 

ausgelöst habe, sei B.___ jäh aus seinem Plan, ein Studium in der 

Ukraine zu beginnen, herausgerissen worden. Wegen des Kriegs 

seien seine Grossmutter und seine Mutter aus der Ukraine geflüchtet. 

In der Ukraine sei sein Grossvater geblieben. Dieser sei gebrechlich. 

Der neuerliche Wegzug von B.___ aus der Ukraine Ende Februar 2022 

sei durch den Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine und den 

seither herrschenden Krieg ausgelöst worden. B.___ habe sich ge-

zwungen gesehen, zu seinem Vater zu flüchten, der nach wie vor das 

Sorgerecht für ihn habe. Ein Verbleib von B.___ bei seinem kranken 

Grossvater in der Ukraine oder eine Flucht zusammen mit seiner Mut-

ter, zu der er keinen regelmässigen Kontakt mehr habe, sei für B.___ 

nicht in Frage gekommen (rek. act. 1 [Rekursschrift 30. März 2023] II 

Ziff. 10 und 16). 

 

c) B.___ hat die Ukraine wegen des Kriegs verlassen. Ein famili-

äres Zusammenleben in der Schweiz war somit lediglich Folge der 

Flucht vor dem Krieg und nicht ursächlicher Grund für das Verlassen 

der Ukraine. Sinn und Zweck eines Familiennachzugs ist es aber, pri-

mär ein Zusammenleben der Familie zu ermöglichen. Das familiäre 

Zusammenleben in der Schweiz ist vorliegend aber von verschwin-

dend geringer Bedeutung. Mit dem Nachzugsgesuch für den im Zeit-

punkt des Gesuchs bereits rund 17 Jahre und 10 Monate alten B.___ 

(Vorakten B.___ Seiten 78 und 80) wird der Schutz vor dem Krieg im 

Heimatland und seinen Folgen angestrebt. Dazu dient aber das Asyl-

recht. Das SEM gewährte B.___ gestützt auf die Allgemeinverfügung 

zur Gewährung des vorübergehenden Schutzes im Zusammenhang 

mit der Situation in der Ukraine denn auch in der Schweiz vorüberge-

henden Schutz (Vorakten B.___ Seiten 161 bis 163). 

 

d) Dem Familiennachzugsgesuch des Rekurrenten steht somit 

der Sinn und Zweck eines Familiennachzugsgesuchs entgegen. Es 

liegt ein rechtsmissbräuchlich geltend gemachtes Nachzugsgesuch 
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vor. Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig 

zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die nicht in dessen 

Schutzbereich liegen (BGE 121 I 367, Erw. 3b). Die Ansprüche nach 

Art. 42 AIG erlöschen, wenn sie rechtsmissbräuchlich geltend ge-

macht werden (Art. 51 Abs. 1 Bst. a AIG). 

 

4.  

a) Es bleibt aber zu prüfen, ob die Verweigerung des Familien-

nachzugs verhältnismässig ist. Die Verweigerung des Familiennach-

zugs rechtfertigt sich nur, wenn die jeweils im Einzelfall vorzuneh-

mende Interessenabwägung die entsprechende Massnahme als ver-

hältnismässig erscheinen lässt. Die zuständigen Behörden berück-

sichtigen bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und 

die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration des Aus-

länders (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung [SR 101] und Art. 96 

Abs. 1 AIG). 

 

b) Es besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse, Ausländern, 

die rechtsmissbräuchlich ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthalts-

bewilligung gestellt haben, diese zu verweigern.  

 

c)  

aa) Im Rahmen eines Familiennachzugs zu seinem Vater reiste 

B.___ bereits im August 2015 in die Schweiz und erhielt eine Aufent-

haltsbewilligung. Schon im Juli 2016 kehrte B.___ auf eigenen 

Wunsch in die Ukraine zurück (Vorakten B.___ Seiten 8 und 10). Ge-

mäss dem Rekurrenten sei B.___ nach sieben bis acht Monaten bei 

der Mutter zu seinen Grosseltern väterlicherseits gezogen, die in der 

gleichen Stadt in der Westukraine gelebt hätten (Vorakten B.___ Seite 

115; rek. act. 1 [Rekursschrift] II Ziff. 8). B.___ habe nach seiner Rück-

kehr in die Ukraine sehr intensiven Kontakt zu seinem Vater und Bru-

der in der Schweiz gehabt. Der Rekurrent sei regelmässig aus ge-

schäftlichen und familiären Gründen in die Ukraine gereist und habe 

dann bei seinen Eltern gewohnt, wo auch sein Sohn B.___ gelebt 

habe. In seinen Schulferien sei B.___ in die Schweiz gereist. Der Re-

kurrent sei auch für seinen Sohn B.___ finanziell aufgekommen 

(Vorakten B.___ Seite 117; rek. act. 1 [Rekursschrift] II Ziff. 16).  

 

Gemäss den Angaben des Rekurrenten habe sein Sohn B.___ die Mit-

telschule 2021 in der Ukraine abgeschlossen. Es sei geplant gewesen, 

dass er in der Ukraine studieren werde. Wegen des Kriegs sei seine 

Grossmutter in die USA und seine Mutter in die Slowakei geflüchtet. 

In der Ukraine sei sein Grossvater geblieben. Dieser sei gebrechlich 

und hätte sich wegen eine Leberzirrhose wiederholt in Spitalpflege be-

geben müssen (rek. act. 1 [Rekursschrift] II Ziff. 10). Der Rekurrent 

habe nach wie vor das Sorgerecht für B.___. Ein Verbleib von B.___ 

bei seinem kranken Grossvater in der Ukraine oder eine Flucht zusam-

men mit seiner Mutter, zu der er keinen regelmässigen Kontakt mehr 

habe, sei für B.___ nicht in Frage gekommen (rek. act. 1 [Rekurs-

schrift] II Ziff. 16].  
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bb) Nach der Rückkehr von B.___ im 2016 in die Ukraine lebten 

der Rekurrent und sein Sohn somit jahrelang freiwillig getrennt. 

Dadurch brachten sie ihr beschränktes Interesse an einem ortgebun-

denen gemeinsamen Familienleben zu Ausdruck, obschon dies auf-

grund des Sorge- und Obhutsrechts des Rekurrenten und seinen fi-

nanziellen Verhältnissen ohne Probleme zu verwirklichen gewesen 

wäre. Es liegen keine Hinweise vor und es wird auch nicht geltend 

gemacht, dass vor Kriegsausbruch ein Leben von B.___ in der 

Schweiz geplant gewesen wäre. Es ist daher davon auszugehen, dass 

die familiäre Vater-Sohn-Beziehung weiterhin über die Grenzen hin-

weg besuchsweise und über die verschiedenen Kommunikationsmittel 

gelebt worden wäre.  

 

cc) In der Ukraine lebte B.___gemäss Angaben des Rekurrenten 

bei seinen Grosseltern. Die Angaben über die Flucht von Grossmutter 

und Mutter sowie der Gesundheitszustand des in der Ukraine leben-

den Grossvaters sind vorliegend nicht hinreichend belegt. Insbeson-

dere Belege über den gesundheitlichen Zustand des Grossvaters 

müssten beschaffbar sein, nachdem der Grossvater in der weniger 

vom Krieg betroffenen (äussersten) Westurkaine in X.___ lebt. Letzt-

lich kann aber die Frage einer möglichen Betreuung von B.___ in der 

Ukraine infolge der Kriegssituation und der Gewährung des Schutz-

status S an B.___ offengelassen werden. Im Zeitpunkt der Einreichung 

des Familiennachzugsgesuchs am 15. März 2022 war B.___ rund 17 

Jahre und 10 Monate alt (Vorakten B.___ Seiten 80 und 78). Damit 

bestand und besteht mit Blick auf das Alter kein intensiver Betreuungs-

bedarf mehr. Die Betreuungsbedürfnisse verringern sich mit zuneh-

mendem Alter und erhöhter Selbständigkeit der Kinder. 

 

dd) Das private Interesse des Rekurrenten und seines Sohns 

B.___ besteht vorliegend im Schutz vor dem Krieg in der Ukraine und 

in verschwinden geringer Bedeutung im Zusammenleben als Familie 

in der Schweiz. Beachtlich ist hiezu, dass das SEM B.___ in der 

Schweiz vorübergehenden Schutz gewährt hat (Vorakten B.___ Sei-

ten 161 bis 163).  

 

d) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass vorliegend das öf-

fentliche Interesse an der Verweigerung des Familiennachzugs die pri-

vaten Interessen des Rekurrenten und seines Sohnes an der Bewilli-

gung überwiegt. 

 

5. Die Verfügung des Migrationsamtes vom 16. März 2023 er-

weist sich als recht- und verhältnismässig. Der Rekurs ist somit abzu-

weisen. 

 

6.  

a) Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Verwaltungsstreitigkeiten jener 

Beteiligte die Verfahrenskosten zu tragen, dessen Begehren ganz 

oder teilweise abgewiesen werden. In Anwendung von Nr. 20.13.01 

des Gebührentarifs für die Kantons- und Gemeindeverwaltung (sGS 
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821.5) ist dem Rekurrenten dem Ausgang des Verfahrens entspre-

chend eine Entscheidgebühr von Fr. 1'000.– aufzuerlegen. Diese wird 

mit dem geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 1'000.– verrech-

net. 

 

b) Das Begehren um Ersatz der ausseramtlichen Kosten ist bei 

diesem Verfahrensausgang abzuweisen (Art. 98bis VRP). 

 

 

Entscheid 

1.  

Der Rekurs von A.___, Y.___, wird abgewiesen, soweit darauf 

eingetreten wird. 

 

2.   

a) A.___ wird eine Entscheidgebühr von Fr. 1'000.– auferlegt. 

 

b) Der von A.___ geleistete Kostenvorschuss in Höhe von 

Fr. 1'000.– wird angerechnet. 

 

3.  

Das Begehren von A.___ um Ersatz der ausseramtlichen Kosten wird 

abgewiesen.  

 

Der Vorsteher: 

 

 

 

Fredy Fässler, lic.iur. 

Regierungsrat 
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